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Solche Fälle kommen im Praxisalltag 
regelmäßig vor: Der Zahnarzt empfi ehlt 
dem Patienten eine Behandlung, doch 
dieser lehnt die gebotene Behandlung 
zunächst ab. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig. Teilweise scheuen die Pa-
tienten die Kosten einer Behandlung 
oder aber die Angst vor möglichen 
Schmerzen lässt Patienten zögern. 
Doch die Folgen einer verspäteten oder 
gar überhaupt nicht durchgeführten 
Behandlung können für den Patienten 
erheblich sein. Oft geht hiermit der 
Verlust eines Zahnes einher, der bei 

rechtzeitiger Behandlung hätte erhal-
ten werden können.
In diesen Fällen mag man zwar anneh-
men, das sei dann allein das Problem 
des Patienten. Doch so einfach ist es 
leider nicht!
Nach den Vorschriften des Patienten-
rechtegesetzes muss der behandelnde 
Arzt den Patienten über die für die Er-
teilung der Einwilli gung wesentlichen 
Umstände, insbesondere über „Art, 
Umfang, Durchführung, zu erwartende 
Folgen und Risiken der Maßnahme 
sowie ihre Notwendigkeit, Dringlich-

keit, Eignung und Erfolgsaussichten 
im Hinblick auf die Diagnose oder die 
Therapie“ aufklären (§ 630e BGB). Dies 
beinhaltet auch die Aufklärung über 
die Folgen, die aus dem Unterlassen 
einer gebotenen Behandlung entstehen 
können. 
Lehnt ein Patient die empfohlene Be-
handlung ab, bedeutet dies Folgendes: 
Der Zahnarzt muss den Patienten dezi-
diert auf die maßgeblichen Umstände 
sowie umfassend auf die Folgen hin-
weisen, die entstehen können, wenn 
die Behandlung ausbleibt.
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 Lehnt ein Patient eine gebotene zahnmedizinische Behandlung 

ab, ist Vorsicht geboten. Den Zahnarzt trifft in diesem Fall die 

Pfl icht, den Patienten umfassend über die Folgen des Unter-

lassens aufzuklären. Zudem ist der Zahnarzt dafür beweis-

pfl ichtig, dass diese Aufklärung auch tatsächlich stattgefunden 

hat. Kann der Zahnarzt diese anhand seiner Dokumentation 

nicht nachweisen, drohen Schadensersatz- und Schmerzens-

geldansprüche des Patienten.
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Hinzu kommt, dass die Aufklärung gemäß § 630 f BGB 
auch dokumentiert werden muss. Deswegen reicht das 
Gespräch mit dem Patienten allein nicht aus. Vielmehr 
muss der Inhalt des Aufklärungsgesprächs auch in der Pa-
tientenakte vermerkt werden. Ist der Dokumentation der 
Behandlung nicht zu entnehmen, wie und in welchem Um-
fang die Aufklärung erfolgte, drohen Schadensersatz- und 
Schmerzensgeld ansprüche des Patienten. Das gilt vor allem 
dann, wenn nicht hervorgeht, ob sich der Patient ein ausrei-
chendes Bild davon machen konnte, was die Konsequenzen 
seiner Entscheidung sind.
Während den Patienten grundsätzlich die Beweislast für 
das Vorliegen eines Behandlungsfehlers trifft, gilt dieser 
Grundsatz nicht für die Aufklärung. Die Beweislast für eine 
ordnungsgemäße Aufklärung trägt nach den Vorschriften 
des Patientenrechtegesetzes (§ 630h Abs. 2 BGB) nämlich 
der Zahnarzt. Das bedeutet, dass bei fehlender Dokumen-
tation von Aufklärung und Einwilligung das Fehlen der 
Aufklärung und Ein willigung vermutet wird. Und das kann 
weitreichende Folgen haben. 
In aller Regel wird sich der Zahnarzt nämlich bei der 
Vielzahl der Pa tienten und Behandlungen Jahre später 
in einem Rechtsstreit nicht mehr an ein einzelnes Auf-
klärungsgespräch erinnern können. Behauptet dann der 
Patient, er sei nicht über die Folgen des Ausbleibens der 
Behandlung aufgeklärt worden, ist ein Beweis des Gegen-
teils nur mit einer ordentlichen Dokumentation möglich. 
Fehlt diese, stehen die Chancen für den Patienten gut, mit 
Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüchen vor Ge-
richt erfolgreich zu sein.

Fazit

Deswegen sollten Zahnärzte trotz des zeitlichen Aufwands 
großen Wert auf eine ordentliche Dokumentation legen. 
Dies gilt erst recht für die Aufklärung der Patienten. An-
sonsten ist der den Zahnarzt treffende Beweis, dass der 
Patient umfassend aufgeklärt worden ist, nur sehr schwer 
zu führen.
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